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Fabian Ftodel

«... so tragt ihr die erste und grösste

Schuld daran»

Die Armengemeinden in Nidwaiden und wie sie im 19. Jahrhundert mit ihren
Armen umgingen. Feldforschung zur Armut in Nidwaiden
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Einleitung

Mit dem Armengesetz von 1811 entstanden in Nidwaiden sechs Armenge-
meinden, die sich mit materiell minderbemittelten, manchmal auch geistig be-
hinderten Menschen innerhalb ihrer Pfarrgemeindegrenzen auseinander zu set-

zen hatten. Die Art und Weise, wie sie diese Aufgabe zu erfüllen hatten, war
von Gesetzes wegen vorgegeben, trotzdem ergaben sich auch Spielräume. Beim
Ausloten dieser Spielräume und der Darstellung des effektiven Vollzugs stützt
sich der vorliegende Text hauptsächlich auf Protokolle der Armenverwaltung und
thematisiert folgende Bereiche:
- Entstehung und Struktur der Armengemeinden im Kanton Nidwaiden
- Funktionsweise
- Exemplarische Fälle aus verschiedenen Armengemeinden im 19. Jahrhundert

Von den sechs Armengemeinden Stans, Buochs, Beckenried, Emmetten, Her-
giswil und Wolfenschiessen, die im Zusammenhang mit dem Armengesetz aus
dem Jahre 1811 als identisch mit den sechs Pfarrgemeinden des Kantons definiert
worden waren, konnten für die vorliegende Untersuchung aus Zeitgründen nicht
alle Archive bearbeitet werden. Es wurden lediglich die Protokolle aus Emmetten,
Wolfenschiessen und Hergiswil herangezogen. Die Protokolle der Armenverwal-

tung Hergiswil wurden dabei zwischen 1842-1884 systematisch und vollständig
durchgearbeitet, diejenigen von Emmetten und Wolfenschiessen punktuell und
zurück bis 1811. Nicht eingesehen werden konnte das Armenarchiv von Buochs,
da der Zugang zu den Archivalien innert nützlicher Zeit leider nicht möglich war.

Die intensive Bearbeitung der Armengemeinde Hergiswil ist aus zwei Grün-
den gerechtfertigt. Im Abgleich mit Emmetten und Wolfenschiessen zeigt sich,
dass sowohl die verwaltungstechnische Organisation wie auch die Art der behan-
delten Fälle vergleichbar sind. Die auffällige Ähnlichkeit der Protokollgestaltung,
vor allem auch der sprachlichen Ausdrucksform, mag zunächst frappieren, ist
jedoch naheliegend, da es vor allem die Schreiber der verschiedenen Armenge-
meinden waren, die in regem schriftlichen Kontakt miteinander standen. Sie

stellten Nachforschungen an, standen untereinander im Briefkontakt, nahmen
mit den Präsidenten an übergemeindlichen Verhandlungen und Absprachen teil
und protokollierten diese letztlich. Ihre Sprache ist stark standardisiert und kippt
bei Routineeinträgen mitunter ins Formelhafte. Bei ausserordentlichen Ereignis-
sen oder speziellen Einzelfällen wird die Sprache abwechslungsreicher.

Wenn in vier Armengemeinden - diejenige von Stans wurde für die Anfangs-
zeit punktuell ebenfalls angeschaut - seit 1811 ähnliche Verhältnisse angetroffen
werden, darf auch auf die zwei verbleibenden (Buochs, Beckenried) im Allgemei-
nen rückgeschlossen werden. Dies umso mehr, als dass die sechs Armengemein-
den seit 1811 einer kantonalen Gesetzgebung unterstellt waren, im Rahmen der
«katholischen Klammer» der Pfarrgemeinden agierten und von daher sicher auch
zusammenarbeiteten.

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich vor allem auf Fallbeispiele aus den
betreffenden Armengemeinden. Solche mussten oft mühsam und über Zeitspan-
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nen von mehreren Wochen oder Monaten aus den Protokollen zusammenge-
sucht werden. Weil das Auge des Betrachters sich vorwiegend auf diese menschli-
chen Einzelschicksale fokussierte, mussten andere Betrachtungsinhalte fur diesen
Artikel ausser Betracht fallen. Eine umfassende Er- und Verarbeitung statistischer
Grundlagen wie etwa der Rechnungsbücher entfällt aus diesem Grund.

Armut am Ende des 18. Jahrhunderts

Ursache von Armut

Als mögliche Ursache von Armut im 18. Jahrhundert nennt Hausmann' die

folgenden:
- Rückgang der fremden Dienste nach dem Spanischen Erbfolgekrieg
- Bevölkerungswachstum im 18. Jahrhundert: Heimarbeit und Lohn ermöglich-

ten sogenannte Bettelheiraten, die bei Lohnausfall und der fehlenden voraus-
schauenden Sparsamkeit schnell zur Verarmung der Eheleute führen konnte
(mehr Kinder, unsichere Konjunkturlage), grössere Mobilität, weniger Sesshaf-

tigkeit.
- Im alpinen Raum: Ubergang zur Viehwirtschaft; Selbstversorgung mit Getrei-

de entfiel, nur Grossbauern hatten genügend Vieh, um auf dem Markt ge-
winnbringend agieren zu können, nur Grossbauern hatten genügend Boden,
um viel Vieh zu halten. Hinzu kommt die Auflösung von Allmendland.
Mit Krämer mag für Nidwaiden das Bevölkerungswachstum als Armutsursa-

che zwar relativiert werden (+/- Stagnation der Gesamtbevölkerung 1743-1799),
dafür erhält die Abhängigkeit von Getreidepreisen mehr Gewicht - gerade auch
für die Entstehungszeit des Armengesetzes 1811L Eine amtliche Armenenquete
im Jahre 1799 hat ergeben, dass von 8500 Nidwaldnerlnnen rund 1500 als arm
galtenk Natürlich darf bei dieser letzten Zahl der Franzoseneinfall von 1798 nicht
ausser Betracht fallen, beziehungsweise die fanatische Gegenwehr der von der
Geistlichkeit angestachelten Nidwaldner Bevölkerung gegen einen haushoch
überlegenen Feind und den aufklärerischen Geist des Teufels. Die Auswirkungen
auf die Zahl von Unterstützungsbedürftigen, darunter viele Waisenkinder, waren
erheblich.

Während beim Umgang und der Beurteilung der Armen im 18. Jahrhundert
religiöse Werthaltungen dominierten, setzte mit der Aufklärung - in der Schweiz
dann vor allem auch mit der Helvetik - ein Diskurs über einen rationalen Um-
gang mit Armut ein. Dieser blieb vorerst jedoch theoretisch. Renggers^ Bemü-
hungen mit Enqueten und rationalen Lösungsansätzen in der Zeit der Helvetik

' Hausmann, Armenpflege Helvetik, 10-14.
* Krämer, Hungerkrise, 43.
' Ebd., 40.
* Gemeint ist Albert Rengger, Arzt, und seit 1798 Minister des Innern.
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wies wohl den Weg für spätere staatliche Lösungsmuster, blieben in der Helvetik
selbst aus bekannten Gründen (Finanznot, Innere Unruhen) jedoch ohne jede
Aussicht auf Umsetzung.

Immerhin entwickelte sich eine neue Sichtweise auf Armut und das Nidwald-
ner Armengesetz von 1811 mag Ausfluss derselben gewesen sein. Dessen Entste-
hung läuft sowohl inhaltlich wie zeitlich parallel zur Reorganisation des Armen-
wesens in andern Kantonen.

Rationaler Umgang mit Armut

Als erster Minister des Innern seit 1798 war es vor allem Albert Rengger, der
das Armenwesen in der Schweiz auf eine neue, rationale Grundlage stellen woll-
te. Nur der Grad der Bedürftigkeit sollte seiner Ansicht nach darüber entschei-
den, ob jemand unterstützt werden sollte. Bedürftig waren demnach all jene, die
auf täglichen Verdienst angewiesen waren, diesen infolge Krankheit, Alter oder
Arbeitslosigkeit jedoch nicht erarbeiten konnten^ Damit vertrat er einen fun-
damental anderen Ansatz als die Kirchen, die Sittlichkeit und Frömmigkeit als

erste Voraussetzung für Unterstützung betrachteten. Während nun die Puristen
unter den Etatisten das Armenwesen zur alleinigen Aufgabe des Staates machen
wollten, verstand Rengger, dass angesichts der fehlenden finanziellen Ressourcen
und dem Dissens zwischen Verwaltungskammern und Gemeinden dieser Weg
nicht gangbar war. Pragmatisch schlug er vor, Gewerbe und Landwirtschaft zu
fördern, Arbeits- und Waisenhäuser einzurichten, die Schulen zu verbessern, der
Verschwenderei Einhalt zu gebieten und Bettelverbote durchzusetzen, denn AI-
mosen geben sei nichts anderes, als den Müssiggang fördern''.

Die Diskussion im Vorfeld des Nidwaldner Armengesetzes 1811 wird zeigen,
dass Renggers Positionen auch an der Peripherie, selbst in der katholischen, auf-

genommen worden sind. Uri verbot den Bettel 1805 und beschloss, dass jede
Gemeinde ihre Armen selber unterstützen müsse, Luzern verbot den Bettel und
erliess 1808 ein Gesetz, das den Gemeinden Vorschriften machte über die Erhe-
bung von Armensteuern, in Schwyz verfügte der Landammann 1808, dass jede
Gemeinde ihre Armen selber unterhalten müsse. Etwas weiter war da beispiels-
weise Bern, welches 1807 nicht nur das Prinzip der Gemeindearmenpflege bestä-

tigte, sondern per Gesetz auch ausbaute.'

' Hausmann, Armenpflege Helvetik, 25
* Ebd., 33.
' Hausmann, Armenpflege Helvetik, 93
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Das Nidwaldner Armengesetz 1811

Diskussionen im Vorfeld

Angesichts der sich zuspitzenden Problematik musste auch Nidwaiden aktiv
werden. Die Priesterschaft von Stans, Hergiswil und Wolfenschiessen verfasste ein
undatiertes Gutachten und setzte sich vermutlich 1810 intensiv mit dem Vorschlag
einer neuen Gesetzgebung auseinander. Da das Gutachten auch von Landschreiber
Keslin (Käslin) mitunterschrieben worden ist, kann davon ausgegangen werden,
dass es als Gutachten zuhanden der hohen Regierung verfasst worden warh

Die Kirchgemeinden boten sich im Gutachten an, die Armenpflege anstelle
der Urten zu übernehmen und argumentierten damit, dass die Orten finanziell
überfordert würden. Allerdings forderten auch sie bei eigener Führung eine Fond-
äuffnung durch das Gemeinwesen, weil die Ausgaben im Armenwesen in jedem
Fall die Einnahmen übersteigen würden. Sie regten an, dass ein jeder Pfarreiange-
höriger, der auch das Ürterecht besitze, sowohl ein Anrecht auf die Armenkasse
habe, wie auch die Pflichten mittragen müsse'.

Bevor sich die Priesterschaft über die Pflichten äusserte, hielt sie noch einmal
fest, was aus ihrer Sicht Quelle der Armut sei:

a) Mutwillige und unüberlegte Bettelheiraten
b) Müssiggang
c) Schwelgerei
d) Übertriebene Kleiderpracht Kleiderwucher)
e) Schlechte Kinderzucht und allzu grosse Nachsicht und Sorglosigkeit der

Freunde (Verwandtschaft) und Vögte und Rücksicht derjenigen, welche ihre
Sachen schlecht verwalten oder ihre Vermögen liederlich verschwenden.
Die Bettelheiraten beabsichtigte man einzudämmen, indem man von jedem

Hochzeiter verlangen wollte, dass er 1000 Gulden in der Armenkasse hinterlege.
Das Kapital blieb zwar in seinem Besitze, verwaltet werden sollte es jedoch von
der Armengemeinde. In der Not würden zunächst die Zinserträge ausbezahlt,
danach Teile des Kapitals. «Der Gefahr und Furcht, dass durch diese Erschwerung
des Bettelheiratens die ungesetzlichen Kinder vermehrt werden, kann und soll
eine gesetzliche] Obrigkeit mit exemplarischer Strafe begegnen, wie z. B. im
hohen Kanton Luzern geschieht.»'"

Als Massnahme gegen den Müssiggang empfahl man die Förderung der Baum-
woll- und Seidenspinnerei. Um die Müssiggänger zur Arbeit anzutreiben, wurde
ihnen zusätzlich eine Beisteuer angedroht, welche bei mangelhafter Leistung zur
Anwendung kommen sollte. Der Schwelgerei wollte man Einhalt gebieten durch
Bewilligungszuschläge bei üppiger Tanzlustbarkeit, überflüssigem Mostgiessen,
durch Zuschläge auf fremden Wein, Zucker- und Mandelzeug". Für kostbare

' StA NW, ArA St AI, Gutachten Priesterschaft Stans, Hergiswil und Wolfenschiessen.
' Ebd., 2f.

Ebd., 3.
" Ebd., 4.
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Spitzen, Hemden, Hüte und Silberzeug sollten Höchstpreise festgelegt werden
und Verstösse sowohl von Käufern wie Verkäufern mit Busse geahndet werden.
Auch gegen Wucherzinse als Quelle der Armut wollte man vorgehen. Schlechter
Kinderzucht solle durch die Einrichtung einer Normalschule unter geistlicher
Führung Einhalt geboten werden. Und schliesslich solle allen Ledigen verboten
sein in Gasthäusern und Schenken einzukehren, solange der Vater noch lebt, es

sei denn, es sei ihm von vernünftigen Freunden (Verwandten) oder vom Regie-

rungsrat genehmigt."
Die rechtzeitige Bevogtung von Müssiggängern, Spielern und Schwelgern

wurde ebenfalls vorgeschlagen, weil sich gezeigt habe, dass die Freunde Ver-

wandtschaft) dabei versagten. Überhaupt solle man gleich wie in Obwalden alle

Witwen, Waisen und Vogtbedürftigen unter die Aufsicht des Kirchenrates stellen.
Dieser solle die Vollmacht haben zu be- und entvogten, und für die Kosten die
Verwandtschaft heranzuziehen.

Und schliesslich macht die hohe Priesterschaft konkrete Vorschläge, welche

Handlungen und Vergehen mit wie hohen Entgelten und Bussen belegt werden
könnten. Sie nennt solche Entgelte «schickliche Auflagen»"
1. Auf jede Hochzeit 12 Pfund.
2. Auf jeden Tanztag in Wirts- und Privathäusern 3 Pfund.
3. Für jeden Kaufliegender Güter für 1000 Pfund 10 Pfund.
4. Jede Erbschaft von 1000 Pfund 10 Pfund.
5. Wegen jedem Tausche von 1000 Pfund 20 Pfund.
6. Von jedem Kind so stirbt 3 Pfund.
7. Wer ein ganz unbegründeter Rechtshandel führt in die Kasse seiner Gemein-

de nach Gutdünken des Rats.
8. Wer Tauschhandel anfangt muss mithelfen nach Umständen.
9. Wer unter (während) dem Gottesdienst predigt oder auf dem Platz oder im

Wirtshaus gesehen wird, wenn er keine gründliche Entschuldigung hat, zahlt
somit dem Wirt jedesmal 3 Pfund.

10. Für jeden Hund so unter dem Gottesdienst in die heilige Messe kommt,
zahlt der Eigentümer 20 Pfund.

11. So einer überhöhte Wucherzins fordert.
12. Alle Ernte in Wälder sollten auf Gutfmden des Zahlvogts in die Gemein-

dekasse zahlen.
13. Von gefundenen Sachen, deren Eigentümer durch öffentlichen Ruf nicht be-

kannt wird, die Hälfte vom Wert in die Kasse, wo der Finder wohnt.
14. Zucker Most-Bränner zahlt jährlich 3 Pfund.
15. Wer sich zum Rausch tränkt, zahlt in die Kasse seiner Gemeinde 30 Pf., im

Falle der Gastwirtschaft, zahlt der Wirt doppelt so auch jeder Gast wider den
Gesetzes Artikel.

16. Guteszeug, Mandel, fremder Wein sollte verboten sein und für die Übertreter
sowohl Wirt als auch Gast jedes Mal 30 Pfund Busse in die Armenkasse legen.

Ebd., 5.

» Ebd., 6.
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Der umfassende Abgaben- und Bussenkatalog zeigt: Den Geistlichen Gutach-
tern war es ein wichtiges Anliegen, die Kassen künftiger Armengemeinden zu
alimentieren. Darüber hinaus verfolgten sie disziplinierende Ziele, sowohl gewer-
bepolizeilichen wie christlichen Inhalts.

Organisation

Die Priesterschaft stiess bei Behörden und Landesregierung mit ihren Vorschlä-

gen zur Neuorganisation der Armenverwaltung auf offene Ohren. Nicht nur das

eng gewobene Netz sozialer Kontrolle mitsamt Bussenkatalog wurde mit dem

Armengesetzt von 1811 umgesetzt, auch die dominante Rolle der Kirche wird
bestätigt. Die Kontinuität kirchlichen Einflusses und kirchlicher Macht zeigt sich
in Nidwaiden übrigens auch im Bildungswesen. Die Kantonsverfassung von 1877

sah erstmals die Schaffung von eigenständigen Schulgemeinden vor. Von 1877 bis
ins Jahr 1955 wurde beispielsweise die Schulgemeinde Stans immer von einem
geweihten Priester präsidiert. Die katholische Kirche war im Nidwaiden des 19.

Jahrhunderts sowohl in der Bildung als auch im Sozialwesen (Armengemeinden)
die prägende Institution. Im Bildungsbereich hielt sie diesen Geltungsanspruch
gar bis weit ins 20. Jahrhundert aufrecht.

Die Statuten der Armenverwaltung von Wolfenschiessen''' halten in § 4 fest,
dass die Leitung und Organisation des Armenwesens Sache eines fünfköpfigen
Verwaltungsrates beziehungsweise des Kirchenrates sei, indem der Kirchenrat
nach Vorgabe der Kantonsverfassung (§ 68) den Verwaltungsrat bestimme. Vor-
schlagen tut sich der Verwaltungsrat jeweils selber, indem er zwei Personen aus
dem Kreis des Kirchen- und Gemeinderates und drei weitere Mitglieder portiert.
Der Kirchen- und Gemeinderatsvertreter sind für das Präsidium und die Funkti-
on des Aktuars vorgesehen und auf ein Jahr gewählt.

Der Verwaltungsrat trifft sich einmal monatlich, aus besonderem Anlass auch
öfter. Es ist ihm zudem erlaubt, eine dreiköpfige Kommission zuzüglich des Ak-
tuars für besondere Geschäfte und zur Vorbereitung der ordentlichen Sitzungen
einzusetzen. Die zusätzlichen Sitzungen müssen protokollierte werden.

Der Verwaltungsrat setzt jährlich die permanenten Unterstützungsbeiträge
fest, begutachtet die vom Kirchenrat an Martini (11. November) dekretierte Ar-
men- und Kopfsteuer, kontrolliert die Steuerlisten und treibt die Steuern ein (§
12). Ihm untersteht auch die Aufsicht über das Waisenhaus. In sieben Paragra-
phen (21-27) werden die Aufgaben des Präsidenten, in 16 (28-43) jene des Ak-
tuars beschrieben. Ab Paragraph 44 (44-56) der Statuten wird die Armen- und
Waisenanstalt Wolfenschiessen geregelt.

Die Belastung des Präsidenten wurde mit jährlich 70.- Franken abgegolten
(Stand 1871), auch dem Aktuar gab man 70 Franken, aber dazu wurden ihm noch

" StA NW, ArA Wo D5/1: Statuten der Armenverwaltung von Wolfenschiessen revidiert im De-
cember 1870. Im § 60 steht, dass diese Statuten auf früheren Statuten vom 14.1.1838 basieren, die
aber damit aufgehoben seien.
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diverse Zulagen ausgezahlt (§ 43), andere Kommissionsmitglieder erhalten 20.-
Franken, normale Mitglieder des Verwaltungsrates 15.- Franken. Die 70.- Franken
Jahresbesoldung für den Präsidenten entsprechen in etwa dem Jahreslohn eines
Arbeiters unter 16 Jahren in der Seidenspinnerei Buochs um 1860, also zehn Jah-
re früher, oder einem guten Drittel des jährlichen Verdienstes eines Knechts um
1870T Also konnte der Präsident in keinem Falle davon leben.

Die Organisation der Armenverwaltungen von Emmetten, Stans und Hergiswil
sind identisch und unterscheiden sich allenfalls in der Benennung einzelner Chargen.
So ist in Hergiswil meist von Armenverwaltungsschreibern anstatt Aktuaren die Rede.

Aufgaben des Armenverwaltungsschreibers

Während die meisten gewählten Mitglieder der Armenverwaltung für ein paar
Jahre als Räte tätig waren und dann abtraten, sicherten die Sekretäre oder Schrei-
ber die Kontinuität im Armenwesen. Ihre Aufgabe war eine vielfältige. So waren
sie nicht nur für die Protokollierung der Sitzungen und Entscheide zuständig,
sondern auch für die Rechnungslegung, für allfällige Briefwechsel und die Aus-
Stellung von Dokumenten und Urkunden.

Einen guten Einblick in deren Tätigkeit vermittelt eine Übersicht über die

Entlohnung des Armenschreibers von Emmetten. Offensichtlich belief sich sein
Zeitaufwand im Jahre 1840 in einem so hohen Bereich, dass er wirklich auch
einen Teil seines Lebensunterhaltes mit Einkünften aus dem Amt bestreiten kön-
nen musste. Nur so ist nachvollziehbar, weshalb jede seiner Tätigkeit mit einer

genauen Besoldungsangabe in einem Regulativ versehen worden ist.

Aus dem Regulativ für den Armenverwaltungssekretär der Armengemeinde
Emmetten:

«9 Gulden Jahreslohn,
30 Schilling für jede zusätzliche Sitzung pro Monat
1 Gulden für die vereinigte Sitzung mit dem Kirchenrath, in der die All-
mosen bewilligt werden
1 Gulden für Sitzung Kostenrechnung
3 Gulden für die Durchsicht der Rechnung
1 Gulden für das Führen des Familienregisters
15 Schilling für allfällige Schuldenliste z.H. Kastenvogt
30 Schilling für ein Schreiben an die hohe Obrigkeit
20 Schilling für ein Schreiben an eine Armenverwaltung
15 Schilling für ein Schreiben an eine Privatperson
20 Schilling für die Kopie von einem Obrigkeitlichen- oder Verwaltungs-
schreiben
3 Schilling für ein Zeugnis oder einen Heimatschein
3 Schilling für die Führung der Heimatscheinliste für Knechte und Mägde
(Einträge und Streichungen)

^ Keller, Armut Nidwaiden, 248.
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1 Gulden für die Protokollierung der Caution bei Verehelichung einer
fremden Weibsperson mit einem Gemeindeangehörigen.
Für Protokollauszüge und andere Schreiben und Arbeiten kann der
Schreiber eine billige Lohntaxe selbtens ansetzen ...»"

Finanzen

Markus Keller zeichnet in seiner Lizentiatsarbeit ein genaues Bild dessen, wie
sich der Gesetzgeber die Organisation und Finanzierung der Armengemeinden
vorstellte." Neben den schon von der Priesterschaft vorgeschlagenen indirekten
Abgaben (vgl. obenstehende Regulativ) sollten die Ausgaben der Armengemein-
den vor allem aus den Beiträgen der Elisabethenstiftung und des Klosters Engel-
berg bestritten werden können. Den einzelnen Pfarreien und Armengemeinden
war es bei zusätzlichem Finanzbedarf vorbehalten, das Vermögen oder Liegen-
Schäften zu besteuern.

Die vorliegende Arbeit kann und will den Fokus nicht auf eine detaillierte
Auswertung der Rechnungsbücher von Armengemeinden legen, sondern thema-
tisiert punktuell schwierige Finanzsituationen, wie sie sich in den Protokollen
zeigen. Die Beispiele der Armengemeinde Hergiswil lassen wie eingangs bereits
erwähnt auch Rückschlüsse auf andere Armengemeinden zu, vor allem dann,
wenn in Absprache mit ihnen gemeinsam vorgegangen wird.

Keller führt in seiner Arbeit auf Seite 42 explizit aus, dass bei der Gründung
der Armengemeinden 1811 das Vermögen des kantonalen Siechen-Gut unange-
tastet blieb und nur für Notfälle herhalten sollte. 1846 starteten die Präsidenten
aller Armengemeinden eine Petition betreffen Verteilung des restlichen Siechen-
Geldes.'® Der allgemeine Grund für die Petition bestand in den Finanzierungs-
engpässen der Armengemeinden, der spezielle in der Hungersnot des benannten
Jahres. Der vereinigte Gemeinde- und Armenrat Hergiswil erörterte im Dezem-
her 1846 ein Schreiben an den Regierungsrat, worin er diesen aufrief, er solle für
die Gemeindearmen einen Vorrat an Lebensmitteln anschaffen, «um der gegen-
wärtigen und der vermutlich noch höher steigenden Noth soviel wie möglich
vorzubeugen.» Die Lebensmittelbeschaffüng könne weder Aufgabe der Gemein-
de noch der Armenverwaltung sein und man wolle sich mit andern Gemeinden
diesbezüglich noch absprechen." Im März des darauffolgenden Jahres vermeldet
der Regierungsrat, dass Weizen gekauft worden und bereit sei zur Verteilung in
den Gemeinden. Der Präsident und Schreiber der Armengemeinde wogen den
Weizen und verteilten diesen unter den Armen, in Hergiswil.^ Ob das Getreide
nun aus den verbleibenden Mitteln des Siechen-Gutes finanziert worden war,
geht aus dem Hergiswiler Protokoll nicht hervor. Es finden sich andererseits aber

" StA NW, ArA Em AI, Prot, vom 5.3.1840, 5-7.
" Keller, Armut Nidwaiden, 40-45.
" ArA Her, Prot, vom 26.7.1846, 105.
" ArA Her, Prot, vom 24.12.1846, 122.

ArA Her, Prot, vom 5.4.1847, 137.
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auch keinerlei Hinweise, dass für die Lieferung der Nahrungsmittel von Hergiswi-
1er Seite Geld an den Kanton geflossen wäre.

Mit der Getreidelieferung war die Nahrungsmittelknappheit, nicht jedoch
die Finanzknappheit der Hergiswiler Armengemeinde behoben. Der Armenrat
wollte in dieser Zeit der allgemeinen Not keine zusätzlichen Steuern erheben,
was ihm von Gesetzes wegen eigentlich zustand. 1848 kam er nicht umhin, die
Waisensteuer von 20 Gulden pro 1000 Gulden Vermögen und 20 Gulden pro Ur-
terecht zu erheben, 1850 gar auf je 25 Gulden zu erhöhen. Begründung: «wegen
des ausserordentlichen Rückstandes, indem sich die Armenkasse befindet, teils

wegen der vergangenen Teuerung aller Lebensmittel, teils wegen der bedenklich

grossen Überlastung von vielen verarmten Familien»A
Klamme Finanzlagen wiederholten sich mit einer gewissen Regelmässigkeit.

1867 waren es die vielen zusätzlichen Kinder, welche von der Armengemeinde
versorgt werden mussten, die ein Finanzloch in die Armenkasse rissen.

Der Präsident gab zu Protokoll, dass obwohl die Armenkasse ziemlich in Schul-
den stecke, und eine grosse Steueranlage bestehe, die Kasse jährlich bedeutend in
Rückstand komme. Und zu alledem innert eines halben Jahres eine bedeutende
Anzahl ganz junger Kinder der Verwaltung neuerdings zur Last gefallen seien.
So müsse die Steueranlage verdoppelt oder grössere Anleihen gemacht werden,
sonst könne die Verwaltung nicht mehr Haushalten. Der Kirchenrat wurde dar-
aufhin angefragt, ob die Armensteuer bedeutend angehoben werden könne oder
ob andere Wege, zum Beispiel mit der Errichtung eines Waisenhauses, gegangen
werden sollten. Man einigte sich dann vorläufig auf die Lösung mittels Waisen-
haus und stellte sich vor, dass damit die Ausgaben reduziert werden könnten.

Es kam auch vor, dass sich die Armengemeinde mit akuten Liquiditätspro-
blemen konfrontiert sah. Im Februar 1868 beklagte der Präsident, dass er die bis
Mitte März auflaufenden Kosten nicht werde bestreiten können. Daraufhin be-
schloss die Armenverwaltung dem Kirchenrat den Auftrag zu erteilen, 1000 Fran-
ken zu beschaffen, was letzterem offenbar keine grösseren Probleme verursachte:
Das Geld jedenfalls lag schon bald darauf bereit.^

Schwieriger gestaltete sich die Finanzbeschaffung offenbar dann, wenn es galt
in ausserordentlich schwierigen Jahren, Steuern auf Vermögen und Liegenschaf-
ten einzutreiben. Dieses vom Gesetzgeber explizit vorgesehene Mittel lag in der

Kompetenz der Armengemeinden^, stiess in Hergiswil jedoch wiederholt aufWi-
derstand.

Im Juni 1848 beschloss die Armengemeinde die Besteuerung von Vermögen
mit 20 Gulden pro 1000 Gulden Vermögen und 20 Gulden pro Ürterecht. 13

vermögende Hergiswiler wehrten sich gegen die Bezahlung der Armensteuer mit
der Begründung, sie hätten gar nicht so viel Vermögen, wie die Armengemeinde
bei der Einschätzung festgelegt hätte. Nach Protokoll wiesen die 13 ein Vermögen
von 267'500 Gulden auf, was einen Steuerertrag von 5350 Gulden entsprach,

ArA Her, Prot, vom 13.3.1850, 65.
22 ArA Her, Prot, vom 29.2.1868, 51.
22 Keller, Armut Nidwaiden, 42.
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und dies wiederum kam in Normaljahren dem ganzen Finanzbedarf der Ar-
mengemeinde gleich." Die sich zur Wehr-Setzenden mussten einzeln abgeklärt
und neu eingeschätzt werden. Selbst ehemalige Präsidenten der Armenverwal-

tung befanden sich unter den Widerspenstigen. Anton Zibung weigerte sich gar
überhaupt Steuern zu bezahlen und tat dies 1849 mit der Begründung, dass er
während seiner Amtszeit als Präsident der Armenverwaltung viel Schaden erlit-
ten hätte und der Armenkasse viel Geld habe ausleihen müssen. Die Verwaltung
beschloss darauf dem Frieden zu liebe für einmal auf die Steuer zu verzichten,
allerdings nur unter der Bedingung, dass Zibung anerkenne, dass sein Vermögen
für künftige Steuern nicht 5000 sondern 7000 Gulden betrage."

Die beiden Fälle zeigen, wie schwierig weil ungewohnt es war, Steuern von
Vermögenden für Mittellose einzutreiben, wie allein schon die Einschätzung zu
erheblichen Problemen und Widerständen führen konnte und die Armengemein-
den deshalb auch lieber andere Mittel und Wege suchten, um zu Geld zu kom-
men. Immer wieder gehen aus den Protokollen Erörterungen hervor, wo nach
anderen Einkünften denn aus Besteuerung gesucht wird. Geld aufnehmen, ein
Kirchenopfer einziehen waren zum Beispiel solche Umgehungsstrategien. Und
auch der für Hergiswil ausserordentliche Betrieb eines Armen- und Waisenhauses
wurde als Notmassnahme ins Auge gefasst, um einer Besteuerung zu entgehen."

Organisation von Armen- und Waisenhaus

In jeder der untersuchten Armengemeinde war früher oder später die Einrich-
tung eines Armen- und Waisenhauses Thema. Meist war es sehr schwierig, solche
Häuser zu finden, sei es weil die Armengemeinden über zu wenig Geldressourcen
verfügten oder weil niemand gern die Armen und Waisen in seiner Nachbar-
schaft dulden wollte.

Hergiswil beispielsweise fand für einzelne Jahre eine Unterkunft, wo armenge-
nössige Gemeindeangehörige zeitweilig untergebracht werden konnten, aber eine
feste Unterkunft blieb frommer Wunsch. In Emmetten zeigt sich ein ähnliches
Bild. Einzig Wolfenschiessen schien da in privilegierter Lage zu sein und weist
in seinen Akten denn auch früh ein ausführliches Reglement für ein Waisenhaus
auf. Ähnliche Reglemente dürften auch für Armen- und Waisenhäuser von ande-
ren Gemeinden in Gebrauch gewesen sein, waren aber nicht greifbar.

** ArA Her, Prot, vom 4.6.1848, 162.
" ArA Her, Prot, vom 6.2.1849, 28.
" ArA Her, Prot, vom 28.7.1876, 26.
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Die Führung der Anstalt wurde von der Armenverwaltung einem Waisenhaus-
vorstand übertragen. Er war von der Infrastruktur über das Personal bis zur Buch-
führung und selbstverständlich auch für die Erziehung der Insassen verantwortlich.
Angesichts der Fülle der Aufgaben, der knappen Ressourcen - es standen ihm le-

diglich ein Waisenhausknecht und eine Schwester für den Hausdienst zur Verfü-

gung - und der mitunter schwierigen Klientel war das eine erschöpfende Tätigkeit,
die scheinbar nur mit harter Hand und christlichem Erziehungseifer zu erfüllen
war. Von den 19 Geboten des Paragraphen 49 der Statuten der Armenverwaltung
Wolfenschiessen" forderten deren sieben einen christlichen Lebenswandel.

Alle Anstaltsgenossen hatten demnach die Pflicht:
- Den Befehlen und Anordnungen des Waisenhausvorstandes willigen und un-

bedingten Gehorsam zu leisten, so wie demselben die seinem Stande schuldi-
ge Achtung zu erweisen.

- Ohne Verzug aufzustehen und das Morgengebet zu verrichten.
- Nach dem Abendgebet gemäss Tagesordnung ruhig ins Bett zu gehen.
- Auf Anweisung des Seelsorgers die Andacht zu verrichten.
- Den Gang in die Kirche zum Vor- und nachmittäglichen Gottesdienste ge-

meinsam zu machen.

^ StA NW, ArA Wo D5/1: Statuten der Armenverwaltung von Wolfenschiessen. Siehe zum Wai-
senhaus Wolfenschiessen: Haller-Dirr, Arme Schwestern, 46.






































